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Resident

Anforderun
gen an 
Residenten

Resident
Residenten führen auf der Grund läge von Befehlen 
und Weisungen eigenverantwortlich Quellen und ande
re Inoffizielle Mitarbeiter im Operationsgebiet.
Sie sind im Operationsgebiet legalisiert durch
- ständigen Wohnsitz,
- Übersiedlung oder
- legale Abdeckung in DDR-Institutionen.

Residenten müssen über eine gesellschaftliche Stel
lung verfügen, die ihnen die erforderliche Aufent
halts- und Bewegungsfreiheit im Operationsgebiet 
sichert und die Führung der IM im Operationsgebiet 
ermöglicht.
Residenten müssen vor allem fähig und in der Lage
sein,

- sich im Interesse der Lösung ihrer operativen 
Aufgaben der feindlichen Umwelt des Operations
gebietes anzupassen;

- die Residentur erfolgreich zu leiten und ihre 
Effektivität und Sicherheit zu gewährleisten;

- IM im Operationsgebiet so zu erziehen und zu 
befähigen, daß sie die ihnen übertragenen opera
tiven Aufgaben konspirativ lösen;

- unter ollen Lagebedingungen konspirativ zu han
deln und sich gegenüber den IM vorbildlich zu 
verholten;

- selbständig die politische und operative Lage, 
die Arbeitsergebnisse und die Entwicklung der IM 
der Residentur zu analysieren und daraus neue 
Aufgaben und Maßnahmen zur Erziehung der IM ab
zuleiten ;


